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Für die „5. Änderung des Flächennutzungsplans 2006-2021“ im Bereich „Schule und Sport-
zentrum, 2. Erweiterung“ in Großsachsenheim hat der Gemeinderat der Stadt Sachsenheim in 
öffentlicher Sitzung am 15.06.2021 den Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
gemeinsam mit der Billigung des Vorentwurfs und des Beschlusses zur frühzeitigen 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB gefasst.  

Der Beschluss zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB folgte in der öffentlichen Sitzung am 09.12.2021. 

Gemäß der Abschichtungsregelung in § 2 Abs. 4 BauGB sollen Doppelprüfungen auf ver-
schiedenen Planungsebenen vermieden werden. Da die „5. Änderung des Flächennutzungs-
plans 2006-2021“ für den Bereich der Gemeinbedarfsfläche im Parallelverfahren zum Bebau-
ungsplan „Schule und Sportzentrum, 2. Erweiterung“ in Großsachsenheim erfolgte, wurden die 
Umweltbezogenen Belange und Informationen für den Bereich der Gemeinbedarfsfläche im 
Rahmen der Umweltprüfung auf dieser Planungsebene ermittelt und ein Umweltbericht erar-
beitet. Somit wird auf den Umweltbericht inkl. Umweltprüfung mit integriertem Grünordnungs-
plan mit Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung verwiesen, der im Rahmen dieses Bebauungsplan-
verfahrens erarbeitet wurde.  

Da die „5. Änderung des Flächennutzungsplans 2006-2021“ in Teilflächen südlich und südöst-
lich über den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Schule und Sportzentrum, 2. Erweite-
rung“ hinausgeht, wurde für diese restlichen Flächen ein gesonderter Umweltbericht ausgear-
beitet.  

 

Als Fachbeiträge wurden folgende Unterlagen erstellt: 

- Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotentialanalyse zur 5. Änderung des Flä-
chennutzungsplan 2006 – 2021 „Erweiterung Sportzentrum + Südlich Schule + Sportzent-
rum“ sowie zum Bebauungsplan „Schule und Sportzentrum, 2. Erweiterung“ in Sachsen-
heim-Großsachsachsenheim vom März 2021, ergänzt Mai 2021 gemäß §§ 44 i.V.m. § 45 
BNatSchG 

- Umweltbericht vom 03.05.2022 

 

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 02.06.2022 wurde der Wirksamkeitsbe-
schluss gefasst. Das Landratsamt Ludwigsburg hat die beschlossene Änderung des Flächen-
nutzungsplans „5. Änderung des Flächennutzungsplans 2006-2021“ mit Erlass vom 
18.07.2022 AZ.: 20-621.31/Mai aufgrund von § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
Die Änderung des Flächennutzungsplans „5. Änderung des Flächennutzungsplans 2006-
2021“ ist mit ortsüblicher Bekanntmachung am 27.08.2022 in Kraft getreten.  

 

Es besteht die Verpflichtung nach Rechtskraft des Flächennutzungsplans eine zusammenfas-
sende Erklärung mit Angaben zur Art und Weise der Berücksichtigung der  

- Umweltbelange 

- Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

- Planungsalternativen  

zu erstellen. 
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Die zusammenfassende Erklärung enthält daher Angaben zu  

I.  Zielen der Flächennutzungsplanänderung und Gründen für die Änderung, Abwägung an-
derweitiger Planungsmöglichkeiten   

II.  Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange  

III.  Ergebnisse der Behördenbeteiligung sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung und deren Be-
rücksichtigung in der Planung  

 

 

I. Ziele der Flächennutzungsplanänderung und Gründe für die Änderung, Abwägung 
anderweitiger Planungsmöglichkeiten   

Der Gemeinderat der Stadt Sachsenheim hat am 18.02.2021 die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes zur Schaffung von Gemeinbedarfs- und Mischflächen beschlossen. Damit sollen 
im Stadtteil Großsachsenheim die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung 
eines dritten Kinderhauses zwischen den beiden bestehenden Kindergärten und die Ermögli-
chung eines Unterstandes als Jugendtreffpunkt in Nähe des Schulareals geschaffen werden. 
Mit der gemischten Baufläche soll eine kohäsive Gesamtfläche mit einer einheitlichen Nut-
zungsmöglichkeit entstehen und die Entstehung einer kleinteiligen (unwirtschaftlichen) Fläche 
vermieden werden.   

Anlass hierfür ist die dringende Nachfrage nach Kindergartenplätzen sowie nach einem Treff-
punkt für die Jugendlichen der Kernstadt.  

Da ein Großteil der Flächen bereits bebaut ist und der bestehende Bebauungsplan nur gering-
fügig in den Außenbereich erweitert wird, entspricht das Bauvorhaben dem städtebaulichen 
Ziel „Stärkung der Innenentwicklung“ sowie dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes ermöglicht eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung 
und ist somit von öffentlichem Interesse. 

 

II.  Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange  

Wie oben ausgeführt, sollen gemäß der Abschichtungsregelung in § 2 Abs. 4 BauGB Doppel-
prüfungen auf verschiedenen Planungsebenen vermieden werden. Da die vorliegende Flä-
chennutzungsplanänderung im Parallelverfahren zum Bebauungsplan „Schule und Sportzent-
rum, 2. Erweiterung“ erfolgt, wird auf dieser Planungsebene ein detaillierter Grünordnungsplan 
mit Umweltbericht und Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanz erarbeitet. Für die sich überschneidenden 
Bereiche wird darauf verwiesen. 

Lediglich für den darüber hinausgehenden Bereich südlich und südöstlich wurde ein separater 
Umweltbericht erstellt. Die Konflikte im Zusammenhang mit der Änderung des Flächennut-
zungsplans werden wie folgt dargestellt - Konfliktübersichten - nach Schutzgütern (Auszüge 
aus dem Umweltbericht):  
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Zur Kompensation des Eingriffs werden Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um:  
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III. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und deren Berücksichti-
gung in der Planung  

Im Zuge der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung waren verschiedene Anregungen auf-
zuarbeiten und zu berücksichtigen. Im Verfahren erfolgten eine frühzeitige und eine förmliche 
Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer Planauflage. Die Behörden und der Träger öffentli-
cher Belange sowie der Nachbargemeinden wurden jeweils parallel beteiligt: 

- frühzeitige Beteiligung:  07./15.07.2021-20.08.2021 
- förmliche Beteiligung:  29.12.2021/11.01.2022-14.02.2022 
 

Die wesentlichen Themen, die während der verschiedenen Beteiligungsrunden vorgebracht 
wurden, werden tabellarisch unter Ziff. a. und b. aufgeführt.  

Die Ergebnisse der frühzeitigen und förmlichen Beteiligung wurden nach Abwägung der priva-
ten und öffentlichen Belange wie folgt berücksichtigt: 

a. Frühzeitige Beteiligung (07./15.07.2021-20.08.2021): 
 

OZ Stellungnahmen der frühzeitigen 
Beteiligung 

Art und Weise der Berücksichtigung 

1 Verband Region Stuttgart  
 Im Süden des Planbereichs stellt der Regional-

plan ein Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft dar. 
Dort ist der Erhaltung der besonders geeigneten 
landwirtschaftlichen Bodenflächen im Rahmen 
der Abwägung ein besonderes Gewicht beizu-
messen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Angaben des Klimaatlas der Region Stutt-
gart liegt das Plangebiet im Bereich einer Kalt-
luftsammel- und -produktionsfläche sowie einer 
Bodeninversionsfläche. Zudem liegt die Fläche in 
einem FreilandKlimatop, das einen ungestörten 
stark ausgeprägten Tagesgang von Temperatur 
und Feuchte aufweist, windoffen ist und eine 
starke Frisch-/ Kaltluftproduktion hat.  

Die Auseinandersetzung mit dem Gebiet für 
Landwirtschaft erfolgt im Rahmen des Um-
weltberichts in Ziff. 1.4. Gleichermaßen wird 
dieser Abschnitt in den Erläuterungsbericht 
zur FNP-Änderung unter Ziff. 4 übernommen:  

 
 
 
Eine Behandung der Klimabelange erfolgt 
innerhalb des Umweltberichts unter Ziff. 2.5. 



Stadt Sachsenheim – „5. Änderung des Flächennutzungsplans 2006-2021“ – Zusammenfassende Erklärung  

- 7 - 

2 Regierungspräsidium Stuttgart  
 Geplant ist die Erweiterung von Gemeinbedarfs-

flächen um ca. 0,338 ha und von gewerblichen 
Bauflächen um ca. 0,266 ha. Diese Planung soll 
an die im Flächennutzungsplan 2006-2021, be-
kannt gemacht am 22.05.2009, dargestellten 
Flächen anschließen.  
 
 
 
 
 
Das Plangebiet nimmt zudem Flächen in An-
spruch, die Gebiete für Landwirtschaft (VBG) 
nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan Stuttgart 2009 
sind. In der Begründung sind Grundsätze und 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung im 
Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen (§ 3 
Abs. 1 Nr. 3 und 4 ROG, § 4 Abs. 1 ROG).   
 
 
Es sind insbesondere § 1 Abs. 3 bis Abs. 5 
BauGB sowie § 1a Abs. 2 BauGB zu beachten. 
Diesen Regelungen sind in der Begründung an-
gemessen Rechnung zu tragen.  
 
 
 
 
Wir bitten künftig - soweit nicht bereits gesche-
hen - um Beachtung des Erlasses zur Koordina-
tion in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit 
jeweils aktuellem Formblatt (abrufbar unter 
https://rp.baden-
wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/).  
 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster 
wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Re-
gierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes 
eine Fertigung der Planunterlagen in digitalisier-
ter Form an das Postfach KoordinationBauleit-
planung@rps.bwl.de zu senden.  

Die Ausführungen sind so nicht richtig. Zwar 
stimmen die Flächenangaben, diese sind 
wohl dem Erläuterungsbericht Ziff. 5 – Flä-
chenbilanz entnommen. Es wird jedoch keine 
gewerbliche Fläche sondern gemischte Bau-
fläche geplant:  

 
 
Die Auseinandersetzung mit dem Gebiet für 
Landwirtschaft erfolgt im Rahmen des Um-
weltberichts in Ziff. 1.4. Gleichermaßen wird 
dieser Abschnitt in den Erläuterungsbericht 
zur FNP-Änderung unter Ziff. 4 übernommen. 
 
 
 
Auf die § 1 Abs. 3 bis Abs. 5 BauGB sowie § 
1a Abs. 2 BauGB wird in der Begründung 
zum Bebauungsplan eingegangen, s. Ziff. 
2.1. Gleichermaßen wird dieser Abschnitt in 
den Erläuterungsbericht zur FNP-Änderung 
übernommen, s. Ziff. 3.  
 
 
Dieser Erlass wird seit seiner Einführung von 
der Stadt Sachsenheim bei der Durchführung 
der Bauleitplanverfahren beachtet.  
 
 
 
 
 
Dies wird zu gegebener Zeit erfolgen.  
 

3 Landratsamt Ludwigsburg  
Bauen und Immissionsschutz 

 

 Naturschutz 
Die beabsichtigte Planungsänderung tangiert 
den landesweiten Biotopverbund (Suchraum). 
Wir machen hierzu ausdrücklich auf die Rege-
lungen des § 22 NatSchG aufmerksam, wonach 
alle öffentlichen Planungsträger bei ihren Pla-
nungen und Maßnahmen die Belange des Bio-
topverbunds zu berücksichtigen haben. Weiter-
hin sind die im Fachplan Landesweiter Bio-
topverbund einschließlich des Generalwildwege-
plans dargestellten Biotopverbundelemente 
durch Biotopgestaltungsmaßnahmen und durch 

Innerhalb des Umweltberichts zur FNP-
Änderung wird auf den Bioptopverbund 
hingewiesen (Ziff. 2.6.6 und Ziff. 3.4). 
Weitere Untersuchungen erfolgen im 
Rahmen der Bebauungsplanebene. 
Zusätzlich ist daraufhinzuweisen, dass der 
Biotopverbund ausschließlich mit einem 500-
m-Suchraum das Plangebiet im Osten 
tangiert. 
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Kompensationsmaßnahmen mit dem Ziel zu er-
gänzen, den funktionalen Biotopverbund zu stär-
ken. Darüber hinaus ist der Biotopverbund im 
Rahmen der Flächennutzungspläne soweit erfor-
derlich und geeignet planungsrechtlich zu si-
chern.  
 
Weiterhin gilt zu beachten, dass Streuobstbe-
stände, die eine Mindestfläche von 1.500 m² um-
fassen, gemäß § 33a Abs. 1 NatSchG grundsätz-
lich zu erhalten sind. Ggf. ist im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens eine Genehmigung für 
die Umwandlung in eine andere Nutzungsart bei 
der unteren Naturschutzbehörde zu beantragen 
(Abs. 2). Die Umwandlung ist vorrangig durch 
eine Neupflanzung auszugleichen (Abs. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
Die Fläche der Streuobstbaumreihe ist 
geringer als 1.500 m². Weitere 
Untersuchungen erfolgen im Rahmen der 
Bebauungsplanebene.  
 

 Landwirtschaft 
 

Von der 5. Änderung des Flächennutzungspla-
nes sind ca. 50 ar landwirtschaftlich genutzte 
Flächen der Vorrangflur Stufe I betroffen, welche 
im aktuell rechtsgültigen Flächennutzungsplan 
noch als „Flächen für die Landwirtschaft“ ausge-
wiesenen sind und dementsprechend gegenwär-
tig auch noch überwiegend ackerbaulich genutzt 
werden. Derart hochwertige Flächen sind für die 
landwirtschaftliche Erzeugung von besonders 
hoher Bedeutung. 
Es wird daher grundsätzlich angeregt, die Pla-
nung möglichst flächensparend umzusetzen und 
nur im erforderlichen Maß Flächen in die Pla-
nung einzubeziehen. 
 
Aus agrarstruktureller Sicht haben wir zum Ver-
fahren nach aktuellem Stand keine weiteren 
Hinweise oder Empfehlungen. 
 

Es sollen weitere Gemeinbedarfsflächen, zur 
Errichtung eines Unterstands als Jugendtreffpunkt 
sowie für die Freibereiche der Kindergärten aus-
gewiesen werden.  
Zu diesem Zweck befindet sich derzeit der Be-
bauungsplan „Schule und Sportzentrum 2. Erwei-
terung“ in Aufstellung. Da dieser nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt ist, ist im Paral-
lelverfahren eine FNP Änderung durchzuführen.  
In diesem Zuge soll neben der Erweiterung der 
Gemeinbedarfsfläche auch eine Erweiterung der 
südlich angrenzenden Mischgebietsfläche erfol-
gen, um an dieser Stelle die Entstehung einer 
landwirtschaftlichen „Inselfläche“ zu vermeiden, 
welche nur schwer zu bewirtschaften wäre (s. Ziff. 
3 und 5 des Erläuterungsberichts).  
Neu ausgewiesen werden sollen vor allem im 
östlichen Bereich zur Vermeidung dieser „Insel-
fläche“ und damit wegfallend für die landwirt-
schaftliche Nutzung 6.040 m² (3.380 m² für Ge-
meinbedarfsflächen und 2.660 m² für gemischte 
Bauflächen); vgl. Ziff. 5 und 6 des Erläuterungs-
berichts.  

 Straßen 
 
Bereits jetzt weisen wir auf Folgendes hin: 

 
 Bei Änderungen im Straßenraum können 

Mehrkosten bei der Straßenunterhaltung ent-
stehen, die dem jeweiligen Baulastträger fi-
nanziell abzulösen sind. 

 
 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 

befindet sich entlang der freien Strecke der 
Landesstraße L 1110. Hier ist der gesetzliche 
Anbauabstand von 20 m nach  
§ 22 StrG (Landesstraßengesetz) einzuhalten. 
In dieser Entfernung von 20 m, gemessen vom 
äußeren befestigten Fahrbahnrand der L 1110, 
dürfen keine baulichen Anlagen errichtet wer-
den. Die Anbauverbotszone gilt auch für Ga-
ragen, Carports, Stellplätze, Werbeanlagen, 
Lärmschutzanlagen, Nebenanlagen nach § 14 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen, 
betrifft allerdings nicht die Ausweisungen im 
Rahmen der FNP- Änderung.  
 
 
Die Anregungen beziehen sich nicht auf die 
Ausweisungen im Flächennutzungsplan. 
Bzgl. der Anregungen, welche den 
Bebauungsplan betreffen, wird auf das 
Bebauungsplanverfahren verwiesen.  
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BauNVO, usw. 
 

 Ob eine direkte Erschließung des Gebietes an 
die Landesstraße 1110 möglich ist, muss un-
tersucht und mit dem Regierungspräsidium 
Stuttgart sowie der Verkehrsbehörde abge-
stimmt werden.  
 

 Grundsätzlich müssen alle geplanten Umge-
staltungen im Straßenraum der L 1110, ein-
schließlich der erforderlichen Sichtfelder, früh-
zeitig und auf Grundlage von Detailplänen mit 
dem Regierungspräsidium Stuttgart, abge-
stimmt werden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Nachdem der Bereich Straßen keine 
Stellungnahme zum 
Bebauungsplanverfahren abgegeben hatte, 
wird diese Stellungnahme der Abwägung 
zum Bebauungsplanverfahren beigefügt und 
dort behandelt. 

4 Netze BW  
 Die uns zugegangenen Unterlagen haben wir auf 

unsere Belange hin geprüft und nehmen wie folgt 
Stellung. 

1. Stellungnahme der Netzentwicklung Projekte 
Genehmigungsmanagement Sparte 110-kV-
Netz (NETZ TEPM) 

Im Geltungsbereich der o.g. Flächennutzungs-
planänderung unterhalten bzw. planen wir keine 
110-kV-Leitungsanlagen. Wir haben daher zur 
Flächennutzungsplanänderung keine Anregun-
gen oder Bedenken vorzubringen.  

2. Stellungnahme der Netzentwicklung Projekte 
Projektierung Gas Sparte Gas-Hochdruck 
(NETZ TEPG) 

Im Bereich der 5.Änderung –Schule und Sport-
zentrum, 2.Erweiterung in Großsachsenheim ist 
kein Leitungsbestand seitens Gashochdruck be-
troffen. 

Lediglich im dargestellten Bereich Bissingerstra-
ße und Bissingerstraße II verläuft eine Gashoch-
druckleitung HGD 250 DP 16. 

Grundsätzlich müssen die örtlichen Versor-
gungsnetze den baulichen Entwicklungen ange-
passt bzw. erweitert werden. Sofern im Bereich 
unserer Leitungsanlagen Bauflächen bzw. sons-
tige Planungen ausgewiesen werden, bitten wir 
zu berücksichtigen, dass aus sicherheits- und 
betriebstechnischen Gründen Gashochdrucklei-
tungen (HGD) Schutzstreifen erfordern, sowie 
eine Bebauung bzw. eine Nutzung im Schutzbe-
reich unserer Leitungsanlagen nicht, bzw. nur in 
beschränkter Weise und nur im Einvernehmen 
mit uns erfolgen kann. Der Schutzstreifen er-
streckt sich auf eine Breite von 3,0 m rechts und 
links der Leitungsachse. Innerhalb dieser Berei-
che sind gewisse Auflagen zum Schutz und hin-

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Nachdem der angeforderte Plan mit Ein-
zeichnung der Gashochdruckleitung zeigt, 
dass die Leitung im Flst.Nr. 2381 verläuft und 
zwischen der Gashochdruckleitung und dem 
Geltungsbereich der FNP-Änderung noch ein 
Gewann liegt, ist das aktuelle Verfahren der 
FNP-Änderung davon nicht berührt. 
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sichtlich der Zugänglichkeit der Leitungen zu 
beachten. (z.B. die Leitungstrasse einschließlich 
des Schutzstreifens ist von Überbauungen und 
Bäumen freizuhalten.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaillierte Stellungnahmen über Gasnetzerwei-
terungen für die ausgewiesenen Flächen (Ände-
rungen) werden wir im Zuge der einzelnen Be-
bauungsplanverfahren abgeben. 
 
Bitte überlassen Sie uns eine Fertigung des ge-
nehmigten Flächennutzungsplans für unseren 
Gebrauch. 
 
Abschließend bitten wir, uns am weiteren Verfah-
ren zu beteiligen. 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Dies wird zu gegebener Zeit erfolgen.  
 
 
Dies wird erfolgen.  

5 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg, 
LNV-Arbeitskreis Ludwigsburg 

 

 Der Landesnaturschutzverband Baden-
Württemberg e.V. (LNV) hat gegen die vorgese-
henen Änderungen keine grundsätzlichen Ein-
wände. Wir bitten Sie aber, bei der weiteren Be-
ratung die in unserer Stellungnahme vom 
15.09.2021 (bzw. in der Stellungnahme der NA-
BU Ortsgruppe Sachsenheim vom 10.09.2021) 
enthaltenen Vorschläge zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme 
 
Es wird auf die Abwägung zur Stellungnahme 
des NABU und zum Bebauungsplan 
verwiesen. 
 

6 NABU, Gruppe Sachsenheim   
 zu den mit dem Schreiben vom 05.08.2021 über-

sandten Planungsunterlagen nehmen die NABU-
Gruppe Sachsenheim und der NABU-
Kreisverband Ludwigsburg im Namen und in 
Vollmacht des NABU-Landesverbandes Stellung:  
 
Grundsätzlich haben wir keine Einwände gegen 
diese Pläne.  
 
Wir bitten bei der weiteren Beratung jedoch um 
die Beachtung der aufgeführten Punkte in unse-
rer Stellungnahme zum Bebauungsplan „Schule 
und Sportzentrum 2. Erweiterung“. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Es wird auf die Abwägung zum 
Bebauungsplan verwiesen. 
 

 

b.) Förmliche Beteiligung (29.12.2021/11.01.2022-14.02.2022):  
 

OZ Stellungnahmen der förmlichen 
Beteiligung 

Art und Weise der Berücksichtigung 

1 Verband Region Stuttgart  
 vielen Dank für die Beteiligung an der 5. Ände-

rung des Flächennutzungsplans Sachsenheim.  
Kenntnisnahme. Die Stellungnahme vom 
16.09.2021 wird nachrichtlich eingefügt (es 
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Dazu gilt weiterhin unsere Stellungnahme vom 
16. September 2021.  
 
 
 
 
 
 
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes ein Exemplar der Planunterlagen, 
möglichst in digitaler Form (an: planung@region-
stuttgart.org), zu überlassen. 

wird auf die in obiger Tabelle zur frühzeitigen 
Beteiligung eingefügte Stellungnahme und 
ihre Behandlung verwiesen). Gleichzeitig wird 
bezüglich der Abwägung des Vorbehaltsge-
bietes Landwirtschaft auch auf den Abwä-
gungsvorschlag zur Stellungnahme des RP 
Stuttgart, Ziff. 2 dieser Tabelle verwiesen.  
Eine Übersendung des Plans in digitaler Form 
als pdf-Datei wird zu gegebener Zeit erfolgen. 

2 Regierungspräsidium Stuttgart    
 das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als 

höhere Raumordnungsbehörde zur o.g. Planung 
wie folgt Stellung:  
 
Raumordnung  
Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hinge-
wiesen, dass insbesondere § 1 Abs. 3 bis Abs. 5 
BauGB sowie § 1a Abs. 2 BauGB zu beachten 
sind. Diesen Regelungen sind in der Begründung 
angemessen Rechnung zu tragen.  
 
Die Ausführungen zu PS 3.2.2 (G) Gebiete für 
Landwirtschaft (VBG) Regionalplan sind noch zu 
vertiefen unter besonderer Berücksichtigung der 
Gesichtspunkte der Flurbilanz und der Erhaltung 
von geeigneten Bodenflächen, da in den Vorbe-
haltsgebieten für die Landwirtschaft der Erhal-
tung der besonders geeigneten landwirtschaftli-
chen Bodenflächen bei der Abwägung mit kon-
kurrierenden Nutzungen ein besonderes Gewicht 
beizumessen ist. 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung:  
 
Denkmalpflege  
Abteilung 8 – Denkmalpflege – meldet Fehlan-
zeige.  
 
Hinweis: Wir bitten künftig - soweit nicht bereits 
geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 
Koordination in Bauleitplanverfahren vom 
11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt (ab-
rufbar unter https://rp.baden-
wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/).  
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster 
wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Re-
gierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes 
eine Fertigung der Planunterlagen in digitalisier-

 
 
 
Auf die § 1 Abs. 3 bis Abs. 5 BauGB sowie § 
1a Abs. 2 BauGB wird in der Begründung zum 
Bebauungsplan eingegangen, s. Ziff. 2.1. 
Gleichermaßen wird dieser Abschnitt in den 
Erläuterungsbericht zur FNP-Änderung über-
nommen, s. Ziff. 3.  
 
Die Auseinandersetzung mit dem Vorbehalts-
gebiet für Landwirtschaft erfolgt im Rahmen 
des Umweltberichts in Ziff. 1.4. Gleicherma-
ßen wird dieser Abschnitt in den Erläute-
rungsbericht zur FNP-Änderung unter Ziff. 4 
übernommen:  

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Dieser Erlass wird seit seiner Einführung von 
der Stadt Sachsenheim bei der Durchführung 
der Bauleitplanverfahren beachtet.  
 
 
 
 
Eine Übersendung des Plans in digitaler Form 
als pdf-Datei wird zu gegebener Zeit erfolgen. 
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ter Form an das Postfach KoordinationBauleit-
planung@rps.bwl.de zu senden. Die Stadtkreise 
und großen Kreisstädte werden gebeten, auch 
den Bekanntmachungsnachweis digital vorzule-
gen. 

3 Landratsamt Ludwigsburg  
Bauen und Immissionsschutz 

 

 Zu der oben genannten 5. Änderung des Flä-
chennutzungsplans bestehen keine weiteren 
Anregungen oder Bedenken.  
 
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Stellung-
nahme vom 03.09.2021. 

Kenntnisnahme 
 
 
Es wird auf die in obiger Tabelle zur frühzeiti-
gen Beteiligung eingefügte Stellungnahme 
und ihre Behandlung verwiesen.  

4 Deutsche Telekom Technik GmbH  
PTI 21, Betrieb /  
Bauleitplanung 

 

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauf-
tragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflich-
ten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie 
alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung 
nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikati-
onslinien der Telekom. Die Belange der Telekom 
- z. B. das Eigentum der Telekom, die ungestörte 
Nutzung ihres Netzes sowie ihre Vermögensinte-
ressen – sind betroffen.  
 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen 
TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet blei-
ben.  
 
Für zukünftige Erweiterung des Telekommunika-
tionsnetzes sind in allen Verkehrswegen geeig-
nete und ausreichende Trassen für die Unter-
bringung der Telekommunikationslinien der Tele-
kom vorzusehen. 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Abstimmung mit der Telekom, in deren 
Rahmen aufgezeigt wurde, dass die TK-
Linien, die sich in den Grundstücken Flst.Nr. 
223 und 117 (als Wege im Kataster definiert) 
befinden, in städtischem Eigentum sind und 
gleichzeitig durch die Bebauungspläne 
„Schule und Sportzentrum, 1. Erweiterung“ 
(Ausweisung als Gemeinbedarfsfläche), 
„Kraichertsweg“ als öffentliche Fläche 
(Gehweg, Fahrbahn, Feldweg) gesichert sind 
und auch im aktuell im Verfahren befindlichen 
Bebauungsplan „Schule und Sportzentrum, 2. 
Erweiterung“ als Gemeinbedarfsflächen 
dargestellt werden, wird auf die Eintragung 
eines Leitungsrechts und einer Dienstbarkeit 
im Grundbuch abgesehen.  

5 Netze BW GmbH 
Stuttgart 

 

 unsere Stellungnahme vom 21.07.2021 mit der 
Vorgangs-Nr.:2021.0714 besitzt weiterhin ihre 
Gültigkeit. 
 
Im Geltungsbereich der o.g. Flächennutzungs-
planänderung unterhalten wir elektrischen und 
Gasversorgunganlagen. Wir haben zur Flächen-
nutzungsplanänderung keine Anregungen oder 
Bedenken vorzubringen. Planungen sind derzeit 
nicht vorgesehen. 
 
Wir bitten Sie, uns weiter am Verfahren als auch 

Kenntnisnahme. Es wird auf die in obiger Ta-
belle zur frühzeitigen Beteiligung eingefügte 
Stellungnahme und ihre Behandlung verwie-
sen  
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Dies wird erfolgen. 
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am nachgelagerten Bebauungsplanverfahren zu 
beteiligen. Wenn Detailplanungen vorliegen, bit-
ten wir darum, diese rechtzeitig mit uns abzu-
stimmen. 
 
 
 

 


